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BUNDESGESETZBLATT 
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH 

Jahrgang 2012 Ausgegeben am 14. Dezember 2012 Teil I 

112. Bundesgesetz: Abgabenänderungsgesetz 2012 – AbgÄG 2012 
 (NR: GP XXIV RV 1960 AB 1977 S. 179. BR: 8815 AB 8823 S. 815.) 
 [CELEX-Nr.: 32006L0112, 32008L0008, 32009L0133, 32010L0045, 

32011L0016] 

112. Bundesgesetz, mit dem das EU-Amtshilfegesetz erlassen wird und das 
Einkommensteuergesetz 1988, das Körperschaftsteuergesetz 1988, das Umgründungs-
steuergesetz, das Umsatzsteuergesetz 1994, das Bewertungsgesetz 1955, das Bauern-
Sozialversicherungsgesetz, das Bodenschätzungsgesetz 1970, das Gebührengesetz 1957, 
das Glücksspielgesetz, das Grunderwerbsteuergesetz 1987, das Versicherungs-
steuergesetz 1953, das Kraftfahrzeugsteuergesetz 1992, das Flugabgabegesetz, das 
Neugründungs-Förderungsgesetz, das Stiftungseingangssteuergesetz, die Bundesabgaben-
ordnung, das Abgabenverwaltungsorganisationsgesetz 2010, das Normverbrauchs-
abgabegesetz 1991, das Biersteuergesetz 1995, das Mineralölsteuergesetz 1995, das 
Alkoholsteuergesetz, das Schaumweinsteuergesetz 1995, das Tabaksteuergesetz 1995, das 
Tabakmonopolgesetz 1996, das Finanzstrafgesetz und das Ausfuhrerstattungsgesetz 
geändert werden (Abgabenänderungsgesetz 2012 – AbgÄG 2012) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

………………………… 

Artikel 2 
Änderung des Einkommensteuergesetzes 1988 

Das Einkommensteuergesetz 1988, BGBl. Nr. 400/1988, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 22/2012, wird wie folgt geändert: 
……………………….  

 In § 17 wird folgender Abs. 5a eingefügt: 

„(5a) Für eine Verordnung über die Aufstellung von Durchschnittssätzen für die Ermittlung des 
Gewinnes aus der Land- und Forstwirtschaft gelten folgende Grundsätze: 
 1. Die Gewinnermittlung auf Basis von Durchschnittssätzen ist nur für Betriebe zulässig, deren 

gemäß § 125 Abs. 1 der Bundesabgabenordnung ermittelter Einheitswert 130 000 Euro nicht 
übersteigt. 

 2. Eine Gewinnermittlung mit Hilfe von Reingewinnprozentsätzen vom Einheitswert ist nur 
zulässig, wenn 

 - der gemäß § 125 Abs. 1 der Bundesabgabenordnung ermittelte Einheitswert 75 000 Euro 
nicht übersteigt und 

 - die selbst bewirtschaftete reduzierte landwirtschaftliche Nutzfläche (§ 30 Abs. 6 BewG 
1955) 60 Hektar nicht übersteigt und 

 - die Zahl der tatsächlich erzeugten oder gehaltenen Vieheinheiten 120 nicht nachhaltig 
übersteigt. 

 3. Eine Gewinnermittlung mit Hilfe von Reingewinnprozentsätzen ist für den Gewinn aus Weinbau 
nur zulässig, wenn die selbst bewirtschaftete weinbaulich genutzte (§ 48 Abs. 1 BewG 1955) 
Fläche 60 Ar nicht übersteigt. Davon unberührt bleibt die Gewinnermittlung des übrigen 
Betriebes. 
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 4. Eine Gewinnermittlung mit Hilfe von Reingewinnprozentsätzen ist für den Gewinn aus 
Obstkulturen nur zulässig, wenn die diesen Kulturen zuzurechnende selbst bewirtschaftete Fläche 
10 Hektar nicht übersteigt. Davon unberührt bleibt die Gewinnermittlung des übrigen Betriebes.“ 

………………………… 

 § 124b wird wie folgt geändert: 
 230. § 17 Abs. 5a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 112/2012 ist erstmals für die 

Erlassung einer Verordnung anzuwenden, die für Veranlagungszeiträume gilt, für die gemäß 
§ 20c Bewertungsgesetz 1955 festgestellte Einheitswerte anzuwenden sind. 

Artikel 5 
Änderung des Umsatzsteuergesetzes 1994 

Das Umsatzsteuergesetz 1994, BGBl. Nr. 663/1994, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 53/2012, wird wie folgt geändert: 

…………………. 

Z 23a. § 22 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 1 zweiter Unterabsatz lautet der erste Satz: 

„Die Bestimmungen des § 6 Abs. 1 Z 8 bis 26, des § 11 und des § 12 Abs. 10 bis 12 sind anzuwenden.“ 

b) In Abs. 2 lautet der zweite Satz: 

„Für diese zusätzliche Steuer sowie für Steuerbeträge, die nach § 11 Abs. 12 und 14 oder § 12 Abs. 10 bis 
12 geschuldet werden oder die sich nach § 16 ergeben, gelten die allgemeinen Vorschriften dieses 
Bundesgesetzes mit der Einschränkung sinngemäß, dass ein weiterer Vorsteuerabzug entfällt.“ 

……………….. 

Artikel 6 
Änderung des Bewertungsgesetzes 1955 

Das Bewertungsgesetz 1955, BGBl. Nr. 148/1955, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I 
Nr. 22/2012, wird wie folgt geändert: 

1. § 21 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 Z 1 lit. a lautet: 
 „a) bei wirtschaftlichen Einheiten des land- und forstwirtschaftlichen Vermögens entweder um 

mehr als ein Zwanzigstel, mindestens aber um 300 Euro, oder um mehr als 1 000 Euro,“ 

b) In Abs. 1 Z 2 wird folgender Satz angefügt: 

„Der Wechsel von einer Unterart in eine andere Unterart des land- und forstwirtschaftlichen Vermögens 
führt nur dann zu einer Fortschreibung, wenn die Wertgrenzen der Z 1 lit. a überschritten werden.“ 

c) In Abs. 2 wird der Punkt durch einen Beistrich ersetzt und folgender Halbsatz angefügt: 

„sowie, wenn der Mindestwert gemäß § 25 über- oder unterschritten wird.“ 

2. In § 22 werden folgende Abs. 4 und 5 angefügt: 

„(4) Eine Nachfeststellung ist weiters in jenen Fällen zulässig, in denen der Bescheid über die 
Hauptfeststellung oder über die Nachfeststellung nicht oder nicht rechtswirksam ergangen ist. Als 
Nachfeststellungszeitpunkt gilt in diesen Fällen frühestens der Beginn des Kalenderjahres, in dem das 
Recht auf Festsetzung der vom Einheitswert abgeleiteten Abgaben und Beiträge noch nicht verjährt ist. 

(5) Eine Nachfeststellung ist auch vorzunehmen, wenn sich die Vermögensart bei einer 
wirtschaftlichen Einheit von land- und forstwirtschaftlichem Vermögen auf Grundvermögen oder von 
Grundvermögen auf land- und forstwirtschaftliches Vermögen ändert.“ 
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3. § 30 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 1 Z 1 wird der Begriff „Sonderkulturen“ durch die Wortfolge „Sonder- und Obstkulturen“ 
ersetzt. 

b) Abs. 2 Z 1 lautet: 
 „1. Zahlungsmittel, Wertpapiere und Geldforderungen mit Ausnahme der in Zusammenhang mit der 

Bewirtschaftung zur Auszahlung gelangten öffentlichen Gelder,“ 

c) In Abs. 4 werden folgende Sätze angefügt: 

„Geflügelvermehrungszuchtbetriebe sind mit dem Einzelertragswert zu bewerten. Der Bundesminister für 
Finanzen kann im Bedarfsfall nach Beratung im Bewertungsbeirat mit Verordnung Bewertungsansätze 
festlegen (§ 44).“ 

d) In Abs. 7 entfällt die Wortfolge „Je 1 000 Kilogramm erzeugter Milch sind 0,05 VE hinzuzurechnen“ 
und werden folgende Wortfolgen ersetzt: 

– „Rinder ein bis zwei Jahre 0,8 VE“ durch „Rinder ein bis eineinhalb Jahren 0,65 VE, Rinder eineinhalb 
bis zwei Jahre 0,8 VE“ 

– „Mastschweine aus zugekauften Ferkel 0,09 VE“ durch „Mastschweine aus zugekauften Ferkel 
0,06 VE“ 

– „Mastschweine aus eigenen Ferkel 0,1 VE“ durch „Mastschweine aus eigenen Ferkel 0,07 VE“ 

– „Zuchtsauen, Zuchteber 0,3 VE“ durch „Zuchtsauen, Zuchteber 0,35 VE“ und 

– „Schafe und Ziegen über sechs Monate 0,1 VE“ durch „Schafe und Ziegen sechs Monate bis ein Jahr 
0,1 VE, Schafe und Ziegen über ein Jahr 0,2 VE“. 

e) In Abs. 12 wird die Wortfolge „durch Umsätze“ durch die Wortfolge „durch überdurchschnittliche 
Tierhaltung sowie durch Umsätze“ ersetzt. 

4. In § 31 werden folgende Abs. 4 bis 6 angefügt: 

„(4) In einen landwirtschaftlichen Betrieb sind auch Wirtschaftsgebäude oder 
Wirtschaftsgebäudeteile einzubeziehen, die auf dem einem landwirtschaftlichen Betrieb dienenden Grund 
und Boden errichtet sind, aber dem Eigentümer des Grund und Bodens nicht oder nicht alleine gehören. 

(5) Verfügt der Bewirtschafter über keine Eigenflächen, so sind die in Zusammenhang mit der 
Bewirtschaftung fremder Flächen an ihn ausbezahlten Gelder im Sinne des § 35 eine eigene 
wirtschaftliche Einheit. Sitz dieses landwirtschaftlichen Betriebes ist in jener Gemeinde, von der aus die 
Bewirtschaftung erfolgt. 

(6) Nicht genutzte landwirtschaftliche Wirtschaftsgebäude gehören unbeschadet der Bestimmungen 
des § 52 Abs. 2 zum land- und forstwirtschaftlichen Vermögen, solange sie keinem anderen Zweck 
zugeführt werden.“ 

5. § 32 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 3 lautet: 

„(3) Bei der Beurteilung der nachhaltigen Ertragsfähigkeit sind die wesentlichen Umstände zu 
berücksichtigen, die den Wirtschaftserfolg beeinflussen oder von denen die Verwertung der gewonnenen 
Erzeugnisse abhängig ist. Demgemäß sind insbesondere zu berücksichtigen: 
 1. Die natürlichen Ertragsbedingungen im Sinne des § 1 Abs. 2 Z 2 des 

Bodenschätzungsgesetzes 1970 (Bodenbeschaffenheit, Geländegestaltung, klimatische 
Verhältnisse, Wasserverhältnisse); 

 2. die folgenden wirtschaftlichen Ertragsbedingungen: 
 a) regionalwirtschaftliche Verhältnisse des Standortes, 
 b) Entfernung der Betriebsflächen zum Hof, 
 c) Größe und Hangneigung der Betriebsflächen und 
 d) Betriebsgröße.“ 
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b) In Abs. 4 wird die Wortfolge „und Sonderkulturen“ durch die Wortfolge samt Satzzeichen „ , Sonder- 
und Obstkulturen“ ersetzt. 

c) In Abs. 4 werden folgende Sätze angefügt: 

„Dabei sind Zuschläge gemäß § 40 für Sonder- und Obstkulturen, die keine Dauerkulturen sind, der 
wirtschaftlichen Einheit des Bewirtschafters zuzurechnen, während Zuschläge für Dauerkulturen beim 
Ertragswert des Eigentümers der wirtschaftlichen Einheit, auf der sie sich befinden, zu erfassen sind. 
Sofern der Bewirtschafter keinen land- und forstwirtschaftlichen Grundbesitz im Eigentum hat, bildet der 
Zuschlag einen landwirtschaftlichen Betrieb in jener Gemeinde, in der die Hofstelle des Pächters gelegen 
ist, oder bei Fehlen einer Hofstelle, in jener Gemeinde, in der sich der wertmäßig überwiegende Anteil 
der Sonder- und Obstkulturen befindet.“ 

6. In § 33 wird folgender Abs. 4 angefügt: 

„(4) Für nach dem 31. Dezember 2013 liegende Stichtage hat eine Hauptfeststellung für Gebäude 
oder Gebäudeteile im Sinne des Abs. 1 zum Hauptfeststellungszeitpunkt des Grundvermögens zu 
erfolgen. Die festgestellten Wohnungswerte gelten weiter, sofern nicht die Voraussetzungen für eine 
Wertfortschreibung oder eine Nachfeststellung gemäß §§ 21 und 22 gegeben sind.“ 

7. In § 34 Abs. 1 tritt im zweiten Satz nach der Wortfolge „und im ‚Amtsblatt zur Wiener Zeitung’ 
kundzumachen“ der Klammerausdruck „(§ 44)“. 

8. § 35 samt Überschrift lautet: 

„§ 35. Berücksichtigung von öffentlichen Geldern 

Bei der Bewertung sind nur wiederkehrende Direktzahlungen gemäß Artikel 2 lit. d der Verordnung 
(EG) 73/2009 in der Fassung der Verordnung (EG) 1250/2009 vom 30. November 2009 gesondert zu 
berücksichtigen und in Höhe von 33 vH des im Vorjahr ausbezahlten Betrages anzusetzen.“ 

9. In § 36 Abs. 3 entfällt der Klammerausdruck „(Untervergleichsbetrieb)“. 

10. In § 37 wird die Wortfolge „Grundstücksflächen nach § 31 Abs. 1 und 3“ durch die Wortfolge 
„Grundstücksflächen nach § 31 Abs. 1 und 3 und öffentliche Gelder gemäß § 35“ ersetzt. 

11. § 38 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 lautet: 

„(1) Für die Betriebszahl 100, das heißt für den Hauptvergleichsbetrieb (§ 34), beträgt der 
Ertragswert je Hektar (Hektarsatz) 2 400 Euro.“ 

b) In den Abs. 3 und 4 entfällt jeweils der Klammerausdruck „(Untervergleichsbetriebe)“. 

c) In Abs. 4 tritt an die Stelle der Zitierung „§ 32 Abs. 3 Z 2 lit. a und b“ die Zitierung „§ 32 Abs. 3 Z 2 
lit. a, b und c“. 

12. § 39 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 2 Z 1 entfällt der Klammerausdruck „(Untervergleichsbetriebe)“. 

b) Abs. 2 Z 1 lit. a lautet: 
 „a) Alpen, das sind Vegetationsflächen oberhalb und außerhalb der höhenbezogenen 

Dauersiedlungsgrenze, die vorwiegend durch Beweidung während der Sommermonate genutzt 
werden, sowie die in regelmäßigen Abständen gemähten Dauergrasflächen im Almbereich;“ 

c) In Abs. 2 Z 1 lit. b wird die Wortfolge „landwirtschaftlich genutzte Grundstücksflächen“ durch das 
Wort „Vegetationsflächen“ ersetzt. 

d) In Abs. Z 2 tritt an die Stelle der Zitierung „§ 46 Abs. 3“ die Zitierung „§ 46“. 

e) Abs. 2 Z 3 lautet: 
 „3. nach den Vorschriften des § 48 Abs. 2 und 4 weinbaumäßig genutzte Grundstücksflächen;“ 

f) In Abs. 2 wird nach der Z 5 der Punkt durch einen Strichpunkt ersetzt und folgende Z 6 angefügt: 
 „6. öffentliche Gelder nach den Vorschriften des § 35.“ 
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13. § 45 entfällt. 

14. § 46 lautet: 

„(1) Zum forstwirtschaftlichen Vermögen gehören alle Teile einer wirtschaftlichen Einheit, die 
dauernd einem forstwirtschaftlichen Hauptzweck dienen (forstwirtschaftlicher Betrieb). Einem 
forstwirtschaftlichen Hauptzweck dienen insbesondere Flächen, die Wald im Sinne des 
Forstgesetzes 1975 sind. 

(2) Für die Bewertung des forstwirtschaftlichen Vermögens sind die §§ 30 bis 32 Abs. 2 und 4, 
§§ 35, 39 Abs. 1 zweiter Satz, § 39 Abs. 2 Z 1 lit. b, §§ 40, 41, 42 und 44 entsprechend anzuwenden, 
soweit sich nicht aus den folgenden Absätzen etwas anderes ergibt. Eingeschlagenes Holz rechnet nur 
insoweit zum Überbestand an umlaufenden Betriebsmitteln, als es den betriebsplanmäßigen jährlichen 
Einschlag übersteigt. 

(3) Der forstwirtschaftliche Ertragswert ist ausgehend vom Hektarsatz eines nicht aussetzenden 
Betriebes mit regelmäßigen Altersklassen (Normalwaldbetrieb) und günstigen forstwirtschaftlichen 
Bewirtschaftungsbedingungen abzuleiten. Die Hektarsätze für das forstwirtschaftliche Vermögen ergeben 
sich nach dem Verhältnis zum Normalwaldbetrieb und sind nach den verschiedenen in Betracht 
kommenden Baumarten, Ertragsklassen und erzielbaren Holzpreisen sowie vom Umstand, ob auf Grund 
der forstwirtschaftlichen Betriebsgröße eine überwiegend regelmäßige Nutzung möglich ist, zu 
differenzieren. Weichen die tatsächlichen Verhältnisse davon ab, erfolgt eine Berücksichtigung durch Zu- 
oder Abschläge. Zu diesem Zweck kann der Bundesminister für Finanzen nach Beratung in der 
forstwirtschaftlichen Abteilung des Bewertungsbeirates mit rechtsverbindlicher Kraft feststellen 
 1. von welchem Wert für die Flächeneinheit (Hektar) eines Betriebes mit überwiegend 

regelmäßiger forstwirtschaftlicher Nutzung und regelmäßigen Altersklassenverhältnis 
auszugehen ist (Hektarsatz); 

 2. mit welchem Hundertsatz des nach Z 1 festgestellten Hektarsatzes die einzelnen Altersklassen 
anzusetzen sind; 

 3. mit welchem Hektarsatz Mittelwald-, Niederwald- und Auwaldbetriebe, Schutz- oder 
Bannwälder und sonstige in der Bewirtschaftung eingeschränkte Wälder oder derartige Flächen 
innerhalb anderer Betriebe anzusetzen sind; 

 4. die forstwirtschaftliche Betriebsgröße, ab der überwiegend regelmäßige forstwirtschaftliche 
Nutzungen möglich sind. 

(4) Bei der Feststellung der Hektarsätze nach Abs. 3 sind die tatsächlichen Verhältnisse hinsichtlich 
der natürlichen Ertragsbedingungen wie insbesondere Betriebsklassen, Holzarten, Standortbedingungen 
und Schäden weiters hinsichtlich der Vermarktungsmöglichkeiten und des Holzbestandes zugrunde zu 
legen. Hinsichtlich der übrigen Umstände und der Bewirtschaftungsbedingungen sind regelmäßige 
Verhältnisse zu unterstellen. Dies gilt insbesondere hinsichtlich des Bestandes an Betriebsmitteln und der 
Betriebsgröße. Als regelmäßig im Sinne des zweiten Satzes ist anzusehen, dass Nebenbetriebe, 
ausgenommen solche gemäß § 40 Z 1 lit. c, Sonderkulturen, Rechte und Nutzungen (§ 11) sowie Gebäude 
nicht vorhanden sind und Nebennutzungen nicht erzielt werden. 

(5) Der ermittelte Ertragswert ist durch einen Abschlag zu vermindern oder durch einen Zuschlag zu 
erhöhen, wenn die tatsächlichen Verhältnisse der im Abs. 4 zweiter bis vierter Satz bezeichneten 
Ertragsbedingungen von den regelmäßigen Verhältnissen, die bei der Feststellung der Hektarsätze 
unterstellt worden sind, wesentlich abweichen und diese Abweichung zu einer wesentlichen Minderung 
oder Steigerung der Ertragsfähigkeit führt. § 40 Z 2 gilt entsprechend. Das Wohngebäude des 
Betriebsinhabers oder der seiner Wohnung dienende Gebäudeteil gehört abweichend von § 32 Abs. 4 
nicht zum forstwirtschaftlichen Vermögen. Gehört das Wohngebäude zu Grundstücksflächen, die gemäß 
Abs. 6 zu bewerten sind, findet § 33 entsprechend Anwendung. 

(6) Bei der Feststellung des Einheitswertes eines forstwirtschaftlichen Betriebes sind 
landwirtschaftlich genutzte Grundstücksflächen unbeschadet der Bestimmungen des § 39 Abs. 2 Z 1 
durch Ermittlung des Hektarsatzes nach dem Verhältnis ihrer Ertragsfähigkeit zu derjenigen der 
landwirtschaftlichen Vergleichsbetriebe zu bewerten. Die Bestimmungen des § 39 Abs. 2 Z 3, 4 und 5 
sowie § 39 Abs. 3 und 4 gelten entsprechend.“ 

15. § 48 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 2 tritt an die Stelle der Zitierung der „§§ 30 bis 34 und 36 bis 44“ die Zitierung der „§§ 30 bis 
32 Abs. 2 und § 32 Abs. 4 bis § 44“. 



 BGBl. I - Ausgegeben am 14. Dezember 2012 - Nr. 112 6 von 7 

www.ris.bka.gv.at 

b) Abs. 4 lautet: 

„(4) Der Hektarsatz für die Betriebszahl 100 (Weinbauhauptvergleichsbetrieb) ist nach Beratung in 
der Weinbauabteilung des Bewertungsbeirates (Abs. 6) vom Bundesminister für Finanzen mit 
Verordnung (§ 44) im Verhältnis der Ertragsfähigkeit zum Hektarsatz gemäß § 38 Abs. 1 festzulegen. 
Bei der Beurteilung der nachhaltigen Ertragsfähigkeit von Weinbaubetrieben sind die wesentlichen 
Umstände zu berücksichtigen, die den Wirtschaftserfolg beeinflussen oder von denen die Verwertung der 
gewonnenen Erzeugnisse abhängig ist. Demgemäß sind insbesondere zu berücksichtigen: 
 1. Die natürlichen Ertragsbedingungen im Sinne des § 1 Abs. 2 Z 2 des Bodenschätzungsgesetzes 

1970 sowie die regionalen weinbauklimatischen Verhältnisse; 
 2. die folgenden wirtschaftlichen Ertragsbedingungen: 
 a) Lage des Hofes in Hinblick auf Vermarktungsmöglichkeiten der Erzeugnisse, 
 b) tatsächliche Vermarktungsverhältnisse des Betriebes, 
 c) Größe und Hangneigung der Betriebsflächen und 
 d) Betriebsgröße. 
 3. Ertragssteigerungen aus Buschenschank sind unbeschadet des § 40 Z 1 lit. c gesondert durch 

Zuschlag zu berücksichtigen.“ 

16. § 49 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 2 tritt an die Stelle der Zitierung „§§ 30 bis 32, 41, 42 und 44“ die Zitierung „§§ 30 bis 32 
Abs. 2, § 32 Abs. 4, § 35, § 41, § 42 und § 44“. 

b) Abs. 3 lautet: 

„(3) Gärtnerische Betriebe sind grundsätzlich mit dem Einzelertragswert zu bewerten. Der 
Bundesminister für Finanzen kann nach Beratung im Bewertungsbeirat mit rechtsverbindlicher Kraft 
Bewertungsansätze für bestimmte Kategorien der gärtnerischen Nutzung sowie die Art und den Umfang 
der Berücksichtigung von Umständen im Sinne des § 32 festlegen (§ 44).“ 

c) In Abs. 5 entfällt der Klammerausdruck „(Untervergleichsbetriebe)“. 

17. In § 50 Abs. 2 wird folgender Satz angefügt: 

„Der Bundesminister für Finanzen kann im Bedarfsfall nach Beratung im Bewertungsbeirat mit 
Verordnung Bewertungsansätze für bestimmte Teile des übrigen land- und forstwirtschaftlichen 
Vermögens festlegen (§ 44).“ 

18. In § 86 werden folgende Abs. 13 und 14 angefügt: 

„(13) Soweit nach sozialversicherungsrechtlichen Vorschriften Einheitswerte land- und 
forstwirtschaftlicher Betriebe heranzuziehen sind, sind Änderungen dieser Einheitswerte anlässlich der 
Hauptfeststellung zum 1. Jänner 2014 für die Zeit vor dem 1. Jänner 2017 nicht zu berücksichtigen. 

(14) § 21, § 30, § 32, § 34, § 35, § 36, § 37, § 38, § 39, § 46, § 48 Abs. 2 und 4, § 49 Abs. 2, 3 und 5 
sowie § 50 Abs. 2, jeweils in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 112/2012, sind erstmals für die 
Hauptfeststellung des land- und forstwirtschaftlichen Vermögens zum 1. Jänner 2014 und nachfolgende 
Fortschreibungen und Nachfeststellungen anzuwenden. § 45 in der Fassung vor dem BGBl. I 
Nr. 112/2012 ist letztmalig für Stichtage vor der Hauptfeststellung der Einheitswerte des land- und 
forstwirtschaftlichen Vermögens zum 1. Jänner 2014 anzuwenden.“ 

Artikel 7 
Änderung des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes 

Das Bauern Sozialversicherungsgesetz, BGBl. Nr. 559/1978, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBl. I Nr. 76/2012, wird wie folgt geändert: 

Nach § 336 werden folgende §§ 337 samt Überschrift und 338 angefügt: 

„Übergangsbestimmungen zur Hauptfeststellung 2014 

§ 337. (1) Personen, die am 31. Dezember 2016 nicht der Pflichtversicherung in der Kranken- und 
Pensionsversicherung nach diesem Bundesgesetz unterliegen und nur durch das 
sozialversicherungsrechtliche Wirksamwerden der Hauptfeststellung der Einheitswerte für wirtschaftliche 
Einheiten des land- und forstwirtschaftlichen Vermögens zum 1. Jänner 2014 gemäß § 20c des 
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Bewertungsgesetzes 1955 die Versicherungsgrenze von 1 500 Euro gemäß § 2 Abs. 2 dieses 
Bundesgesetzes überschreiten, bleiben weiterhin aus der Kranken- und Pensionsversicherung 
ausgenommen, solange nicht eine flächenmäßige Vergrößerung der am 31. Dezember 2016 
bewirtschafteten Betriebsfläche erfolgt. 

(2) Personen, die am 31. Dezember 2016 der Pflichtversicherung in der Kranken- und 
Pensionsversicherung nach diesem Bundesgesetz unterliegen und nur durch das 
sozialversicherungsrechtliche Wirksamwerden der Hauptfeststellung der Einheitswerte für wirtschaftliche 
Einheiten des land- und forstwirtschaftlichen Vermögens zum 1. Jänner 2014 gemäß § 20c des 
Bewertungsgesetzes 1955 die Versicherungsgrenze von 1 500 Euro gemäß § 2 Abs. 2 dieses 
Bundesgesetzes unterschreiten, können bis zum 31. Dezember 2017 bei der Sozialversicherungsanstalt 
der Bauern beantragen, dass ihre Pflichtversicherung aufrecht bleibt, solange nicht eine flächenmäßige 
Verringerung der am 31. Dezember 2016 bewirtschafteten Betriebsfläche erfolgt. 

§ 338. (1) Personen, die am 31. Dezember 2016 nicht der Pflichtversicherung in der 
Unfallversicherung nach diesem Bundesgesetz unterliegen und nur durch das 
sozialversicherungsrechtliche Wirksamwerden der Hauptfeststellung der Einheitswerte für wirtschaftliche 
Einheiten des land- und forstwirtschaftlichen Vermögens zum 1. Jänner 2014 gemäß § 20c des 
Bewertungsgesetzes 1955 die Versicherungsgrenze von 150 Euro gemäß § 3 Abs. 2 dieses 
Bundesgesetzes überschreiten, bleiben weiterhin aus der Unfallversicherung ausgenommen, solange nicht 
eine flächenmäßige Vergrößerung der am 31. Dezember 2016 bewirtschafteten Betriebsfläche erfolgt. 

(2) Personen, die am 31. Dezember 2016 der Pflichtversicherung in der Unfallversicherung nach 
diesem Bundesgesetz unterliegen und nur durch das sozialversicherungsrechtliche Wirksamwerden der 
Hauptfeststellung der Einheitswerte für wirtschaftliche Einheiten des land- und forstwirtschaftlichen 
Vermögens zum 1. Jänner 2014 gemäß § 20c des Bewertungsgesetzes 1955 die Versicherungsgrenze von 
150 Euro gemäß § 3 Abs. 2 dieses Bundesgesetzes unterschreiten, können bis zum 31. Dezember 2017 
bei der Sozialversicherungsanstalt der Bauern beantragen, dass ihre Pflichtversicherung aufrecht bleibt, 
solange nicht eine flächenmäßige Verringerung der am 31. Dezember 2016 bewirtschafteten 
Betriebsfläche erfolgt.“ 

Artikel 8 
Änderung des Bodenschätzungsgesetzes 1970 

Das Bodenschätzungsgesetz 1970, BGBl. Nr. 233/1970, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 143/2006, wird wie folgt geändert: 

1. In § 2 Abs. 1 wird die Wortfolge „zwanzig Jahren“ durch die Wortfolge „dreißig Jahren“ ersetzt. 

2. In § 10 werden nach dem Abs. 3 folgende Abs. 4 und 5 angefügt: 

„(4) Die Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH hat die für die 
Auswahl und Schätzung von Musterstücken (§ 5) erforderlichen bodenchemischen und -physikalischen 
Untersuchungen auf Anforderung durchzuführen. 

(5) Das Bundesforschungs- und Ausbildungszentrum für Wald, Naturgefahren und Landschaft hat 
zur Unterstützung der Bodenschätzung die digitalen Daten der Bodenkartierung auf Anforderung an den 
Bundesminister für Finanzen zu übermitteln.“ 

3. § 14 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 1 entfällt der zweite Satz. 

b) Abs. 3 entfällt. 

4. In § 16a Abs. 3 tritt an die Stelle der Wortfolge „Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit“ die 
Wortfolge „Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend“. 

5. In § 18 tritt an die Stelle der Wortfolge „Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit“ jeweils die 
Wortfolge „Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend“ und an die Stelle der Wortfolge „und 
hinsichtlich“ die Wortfolge samt Satzzeichen „  , hinsichtlich des § 10 Abs. 4 und 5 der Bundesminister für 
Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft und hinsichtlich“. 

  

 


